
BESCHLUSS DES RATES

vom 8. Dezember 2005

über die Genehmigung des Übereinkommens zum internationalen Delphinschutzprogramm im
Namen der Europäischen Gemeinschaft

(2005/938/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37 in Verbindung mit
Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 1 und Absatz 3
Unterabsatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Gemeinschaft ist befugt, Maßnahmen zur Erhaltung
und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen zu erlassen
und Vereinbarungen mit Drittländern oder internationa-
len Organisationen einzugehen.

(2) Die Gemeinschaft ist Vertragspartei des Seerechtsüber-
einkommens der Vereinten Nationen, nach dem alle
Mitglieder der internationalen Gemeinschaft verpflichtet
sind, bei der Erhaltung und Bewirtschaftung der lebenden
Meeresressourcen zusammenzuarbeiten.

(3) Die Gemeinschaft ist Vertragspartei des Übereinkom-
mens zur Durchführung der Bestimmungen des See-
rechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom
10. Dezember 1981 in Bezug auf die Erhaltung und
Bewirtschaftung gebietsübergreifender Fischbestände und
weit wandernder Fischbestände.

(4) Auf der 35. zwischenstaatlichen Tagung über die
Erhaltung von Thunfischen und Delphinen im östlichen
Pazifik wurde im Februar 1998 das Übereinkommen
zum internationalen Delphinschutzprogramm verab-
schiedet (nachstehend „Übereinkommen“ genannt). Das
Übereinkommen wurde am 21. Mai 1998 in Washington
unterzeichnet und trat am 15. Februar 1999 in Kraft.

(5) Derzeit sind 15 Staaten Vertragsparteien des Überein-
kommens: Bolivien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua,
Panama, Peru, Spanien, Vanuatu, Venezuela und die
Vereinigten Staaten.

(6) Ziel des Übereinkommens ist es, die tödlichen Delphin-
beifänge in der Ringwadenfischerei auf Thunfisch im
östlichen Pazifik durch die Festsetzung jährlicher Gren-
zen schrittweise auf nahezu Null zu reduzieren und den
Fortbestand der Thunfischbestände im Übereinkommen-
sbereich langfristig zu sichern.

(7) Die Gemeinschaft erkennt die Wichtigkeit des Überein-
kommens beim Schutz der nachhaltigen Fischerei als
Mittel zur Gewährleistung der ökologischen Erhaltung
anderer Arten, insbesondere von Delphinen, an.

(8) Gemeinschaftsfischer fangen Thunfisch im Übereinkom-
mensbereich, und es liegt im Interesse der Gemeinschaft,
sich an der Durchführung des Übereinkommens wirksam
zu beteiligen.

(9) Die Gemeinschaft hat das Übereinkommen unterzeich-
net (2) und beschlossen, es bis zum Abschluss der für
ihren offiziellen Beitritt zur Interamerikanischen Kom-
mission für tropischen Thunfisch (IATTC) erforderlichen
Verfahren vorläufig anzuwenden (3).

(10) Gemäß Artikel XIV des Übereinkommens wird der
IATTC eine koordinierende Rolle bei der Durchführung
des Übereinkommens zufallen, und viele Durchführungs-
maßnahmen werden im Rahmen der IATTC verab-
schiedet werden.

(11) Gleichzeitig wurde das Königreich Spanien ermächtigt,
dem Übereinkommen zur Einsetzung der IATTC zeit-
weilig beizutreten (4).
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(12) Das Königreich Spanien ist der IATTC im Juni 2003
beigetreten.

(13) Der offizielle Beitritt der Gemeinschaft zur IATTC erfolgt
mit Inkrafttreten des Übereinkommens zur Stärkung der
IATTC, die mit dem von der Gemeinschaft unter-
zeichneten (1) Übereinkommen aus dem Jahr 1949
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der
Republik Costa Rica (Antigua-Übereinkommen) einge-
setzt wurde.

(14) Die wirksame Mitwirkung der Gemeinschaft an der
Arbeit der IATTC und somit an allen im Rahmen des
Übereinkommens beschlossenen Tätigkeiten und Maß-
nahmen ist bis Inkrafttreten des Antigua-Übereinkom-
mens dadurch gewährleistet, dass das Königreich Spanien
im Namen der Gemeinschaft Mitglied der IATTC ist.

(15) Infolgedessen kann die Gemeinschaft nun das Überein-
kommen genehmigen und ihre Pflichten und Aufgaben
im Rahmen dieses Übereinkommens sowie des Überein-
kommens zur Einsetzung der IATTC vollständig wahr-
nehmen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Übereinkommen zum internationalen Delphinschutz-
programm wird hiermit im Namen der Gemeinschaft
genehmigt.

Der Wortlaut des Übereinkommens ist diesem Beschluss
beigefügt.

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu
bestellen, die befugt ist (sind), die Genehmigungsurkunde bei
der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika zu
hinterlegen, die das Übereinkommen gemäß dessen Artikel
XXXII verwahrt.

Geschehen zu Brüssel am 8. Dezember 2005.

Im Namen des Rates
Der Präsident
J. HUTTON
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